
1. Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über 
die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

2. Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ord-
nungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Rei-
seleistungen.

3. Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder An-
gaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reise-
veranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung setzen kön-
nen.

4. Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer 
angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen 
Kosten - auf eine andere Person übertragen.

5. Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn be-
stimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen 
und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in 
jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschal-
reise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschalreiseprei-
ses übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. 
Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine Preiser-
höhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preis-
senkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

6. Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 
vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung 
aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Bestandteile 
der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich ge-
ändert wird. Wenn der für die Pauschalreise verantwortliche 
Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise 
absagt, haben die Reisenden Anspruch auf eine Kostenerstat-
tung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

7. Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Um-
stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise 

wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitspro-
bleme bestehen, die die  Pauschalreise voraussichtlich beein-
trächtigen. 

8. Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pau-
schalreise gegen - Zahlung einer angemessenen und vertret-
baren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

9. Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Be-
standteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 
durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemessene 
andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Rei-
sende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag 
zurücktreten, wenn Leistungen nicht gemäß dem Vertrag er-
bracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Er-
bringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und 
der Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

10. Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/
oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 
nicht ordnungsgemäß erbracht werden.

11. Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn 
dieser sich in Schwierigkeiten befindet. 

12. Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in eini-
gen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlun-
gen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters 
oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn 
der Pauschalreise ein und ist die Beförderung Bestandteil der 
Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden 
gewährleistet. Die Weltweitwandern GmbH hat eine Bankga-
rantie unter der Garantienummer 2.029.122 abgeschlossen. 
Die Reisenden können die Europäische Reiseversicherung 
AG, Kratochwjlestr. 4, 1220 Wien kontaktieren (Tel.: +43 1 317 
25 00 - Fax: +43 1 319 93 67 – Mail: info@europaeische.at), 
wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz von der Welt-
weitwandern GmbH verweigert werden.

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 
2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Weltweitwandern 
GmbH trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem verfügt das Unter-
nehmen Weltweitwandern GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der 
Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Website, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht  
umgesetzten Form zu finden ist: www.justiz.gv.at/pauschalreisegesetz
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